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Informationsschreiben in Auszügen zum Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen 

in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 

(Ergänzung zum Hygieneplan) 

Aktualisierung vom: 04.08.2021 

Stand: 25.08.2021 

1. Allgemeines 
Die vorliegenden Bestimmungen und Empfehlungen stellen in der derzeitigen 

pandemischen COVID-19 Situation eine Ergänzung zum Rahmenhygieneplan unter 

Beachtung der Forderungen in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und der 

Konkretisierungen in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel dar. Sie gelten für den 

Schulbetrieb unter den aktuellen Bedingungen und dienen den Gesundheitsämtern 

und den Schulleitungen als Orientierungsmaßstab für die konkreten Hygienepläne in 

den jeweiligen Einrichtungen.  

Die Schutzmaßnahmen sind darauf gerichtet die Sicherheit und Gesundheit aller 

am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten sowie Infektionsketten zu 

unterbrechen. Unter Berücksichtigung der besonderen Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen sollen Schulschließungen vermieden und der Schulbetrieb 

sichergestellt sein. 

 

2. Infektionsschutz 
Meldepflicht 

Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 

Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 

 

Persönliche Hygiene   

• Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener Husten, Fieber,      

        Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn,  

        Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben. 

• Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und  

        Eltern oder sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten  

        (mindestens 1,5 m Abstand). 

• Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von  

        Schleimhäuten im Mund- und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein  

        Händeschütteln. 

• Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach  

        dem Nasenputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln,  

       nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor  

       dem Essen. 

http://www.hansa-schule-ffo.de/


• Husten- und Niesetikette: Abstand gegenüber anderen Personen halten,  

        Husten und Niesen in die Armbeuge. 

 

3. Arbeitsschutz 
Lüftung 

• Durch eine verstärkte Lüftung, d. h. Erneuerung der Raumluft durch direkte oder  

        indirekte Zuführung von Außenluft, kann die Konzentration von möglicherweise  

        in der Raumluft vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden,  

        passen Sie bitte die Kleidung Ihres Kindes diesen Anforderungen an. 

 

Betreuungsgrundsätze 

Voraussetzung für einen wirksamen Infektions- und Gesundheitsschutz ist es, dass 

ausschließlich gesunde Schülerinnen und Schüler ohne Anzeichen der Krankheit 

COVID-19 betreut werden. 

Die Schulleitung ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Eltern jeweils zu Beginn 

eines neuen Schuljahres einmalig eine mit Unterschrift dokumentierte Belehrung 

erhalten, Schülerinnen und Schüler mit für Covid-19 typischen 

Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von COVID-19 verdächtigen 

Erkrankungsfällen indirektem familiären Umfeld nicht in die Schule zu bringen bzw. 

zu schicken. 

Auftreten von Krankheitszeichen  

Die Krankheitsverläufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind meist unspezifisch, 

vielfältig und variieren stark, es gibt also keinen „typischen“ Krankheitsverlauf.  

Krankheitssymptome können bei Kindern geringer ausgeprägt sein als bei 

Erwachsenen, deshalb sollen beim Auftreten von Krankheitszeichen bei 

Schülerinnen und Schüler umgehend die betreffenden Eltern benachrichtigt und 

Maßnahmen zur Abklärung der Symptome besprochen werden. 

Gremienarbeit/ Elternzusammenarbeit 

Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen sollen nur abgehalten werden, 

wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den 

Konferenzen. 

Für Elternkontakte sollen telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation 

über den dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen. Nur im Einzelfall sollten persönliche 

Kontakte unter Einhaltung des Abstandgebotes stattfinden. 

Aufklärung/Information  

Wir klären Sie mit diesem Informationsschreiben darüber auf, dass in der Schule 

durch enge, nur eingeschränkt kontrollierbare Gesichts- und Körperkontakte 

insbesondere zwischen Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal sowie 

den Schülerinnen und Schülern Risiken der Ansteckung durch asymptomatische 

COVID-19 Träger bestehen. 

Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden über das Gesundheitsamt für die 

betroffenen Familien oder Beschäftigten häusliche Quarantänemaßnahmen, ggf. 

begleitet von Einrichtungsschließungen, von mindestens 14 Tagen angeordnet. 

 



 

 

Rückmeldung zum Informationsschreiben vom   ……………………… 

Name der Schülerin/des Schülers ………………………………………. 

Klasse ……………….. 

 

Ich/wir habe/n das Informationsschreiben zur Kenntnis genommen. 

 

 

Datum                                                                 Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldung zum Informationsschreiben vom   ……………………… 

Name der Schülerin/des Schülers ………………………………………. 

Klasse ……………….. 

 

Ich/wir habe/n das Informationsschreiben zur Kenntnis genommen. 

 

 

Datum                                                                 Unterschrift 

 


